
 
Änderungsantrag  
der Fraktion der SPD 
zu dem Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD 
für ein Gesetz zur Nutzung Erneuerbarer Wärmeenergie in Hessen 
(Hessisches Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz - HEEWärmeG) 
Drucks. 18/1949 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n   : 
 
Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 
 
1.  § 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 

 "§ 1 
 Zweck des Gesetzes 

 
 Zweck dieses Gesetzes ist es, im Interesse des Energiewandels und 

des Klimaschutzes den Einsatz von erneuerbaren Energien zu Zwe-
cken der Wärmeversorgung in Hessen zu steigern, die hierfür not-
wendigen Technologien weiter auszubauen und dadurch die Nachhal-
tigkeit der Energieversorgung zu verbessern." 

 
2.  § 2 wird wie folgt geändert: 
 a) In Abs. 2 wird am Ende von Nr. 5 b der Punkt durch ein Komma 

ersetzt. 
 b) Es werden die folgenden Nummern 6 bis 8 angefügt: 
  "6. Heizanlage eine zentrale Anlage zur Erzeugung von 

Raumwärme oder Warmwasser, die wesentlicher Bestand-
teil des Wohngebäudes ist, 

  7. die Inbetriebnahme der Heizanlage die erstmalige Bereit-
stellung für den bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage 
auf einem Grundstück, ungeachtet dessen, ob sie bereits an 
anderer Stelle betrieben worden ist, und 

  8. der Austausch einer Heizanlage dann vorliegend, wenn der 
Kessel oder ein anderer zentraler Wärmeerzeuger ausge-
tauscht wird." 

 
3.  § 5 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
  "(1) Bei Nutzung von solarer Strahlungsenergie nach Maßgabe 

der Nummer I der Anlage zum EEWärmeG wird die Pflicht nach 
§ 3 erfüllt, wenn eine solarthermische Anlage mit einer Größe von 
0,04 m2 Kollektorfläche je m2 Wohnfläche eingerichtet wird." 

 
 b) Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
  "(2) Bei Nutzung von gasförmiger Biomasse nach Maßgabe der 

Nummer II.1 der Anlage zum EEWärmeG wird die Pflicht nach  
§ 3 dadurch erfüllt, dass der Wärmeenergiebedarf zu mindestens  
10 v.H. hieraus gedeckt wird." 
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 c) Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 
  "(3) Bei Nutzung von 
  a) flüssiger Biomasse nach Maßgabe der Nr. II.2 der Anlage 

zum EEWärmeG und 
  b) fester Biomasse nach Maßgabe der Nr. II.3 der Anlage 

zum EEWärmeG wird die Pflicht nach § 3 dadurch erfüllt, 
dass der Wärmebedarf zu mindestens 10 v.H. hieraus ge-
deckt wird." 

 
 d) Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst: 
  "(4) Bei Nutzung von Geothermie und Umweltwärme nach Maß-

gabe der Nummer III der Anlage zum EEWärmeG wird die 
Pflicht nach § 3 dadurch erfüllt, dass die Nutzung von Umwelt-
wärme einschließlich der Abwärme durch elektrisch betriebene 
Wärmepumpen erfolgt, die mit einer Kilowattstunde Strom min-
destens 3,5 Kilowattstunden Wärme erzeugen. Bei nur teilweiser 
Deckung des Wärmebedarfs durch die Wärmepumpe gelten die 
Ausführungen zur Erdwärme entsprechend. Mit Brennstoffen be-
triebene Wärmepumpen müssen eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von 
1,3 erreichen." 

 
 e) Es wird folgender neuer Abs. 5 angefügt: 
  "(5) Die Nutzung erfolgt zum Beispiel mithilfe von Sonden, die in 

die Erde gebohrt werden, oder flächenhaft verlegten Kollektoren. 
Die Erdwärme wird mithilfe einer elektrisch betriebenen Wärme-
pumpe auf ein höheres Temperaturniveau angehoben. Die Wär-
mepumpe muss eine JAZ von mindestens 3,5 aufweisen. Deckt 
die Wärmepumpe nicht den gesamten Wärmebedarf des Wohnge-
bäudes, so wird auf den Pflichtanteil nur diejenige Wärme als er-
neuerbar angerechnet, die mit einer JAZ über 3,0 hinaus bereitge-
stellt wird." 

 
4. In § 9 wird Nr. 2 wie folgt geändert: 
 "2.  die zuständige Behörde auf Antrag von der Nutzungspflicht 

befreit. Von der Nutzungspflicht nach § 3 Abs. 1 ist zu befrei-
en, soweit ihre Erfüllung und die Durchführung von Ersatz-
maßnahmen im Einzelfall wegen besonderer Umstände durch 
einen unverhältnismäßigen Aufwand oder in sonstiger Weise zu 
einer unbilligen Härte führen würden."  

 
5. In § 11 wird Satz 1 wie folgt neu gefasst: 
 "Die zuständigen Behörden haben zumindest durch geeignete Stich-

probenverfahren die Erfüllung der Pflicht nach § 3 und die Richtig-
keit der Nachweise nach § 10 zu kontrollieren." 

 
6. In § 15 erhält Abs. 1 Nr. 1 folgende Fassung: 
 "1.  entgegen § 3 den Wärmeenergiebedarf nicht oder nicht richtig 

mit erneuerbaren Energien deckt," 
 
7. In § 16 wird Satz 1 wie folgt neu gefasst: 
 "Die Hessische Landesregierung hat dem Hessischen Landtag bis 

zum 31. Juli 2013 und danach alle zwei Jahre einen Erfahrungsbe-
richt zu diesem Gesetz vorzulegen." 

 
Wiesbaden, 28. Oktober 2010 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Schäfer-Gümbel 

 
 
 


